
    

17. Jahrg. Amtliche Mitteilungen 

. Mündliche Prüfung über Allgemeine Volkswirt- 
: schaftslehre und über ein oder zwei Vertiefungsfä- 

cher nach Wahl der Studentin oder des Studenten. 

4. Betriebswirtschaftslehre 
a) Diplomvorprüfung u 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr.4: 
Leistungsnachweis im Betrieblichen Rechnungswesen. 

2. Mündliche Prüfung über Grundzüge der Betriebswirt- 
schaftslehre und Betriebliches Rechnungswesen. 

b) Diplomprüfung 
1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 

Leistungsnachweis aus einem Vertiefungsfach. 

2. Zusätzliche Voraussetzungen, falls Betriebswirtschafts- 
lehre kein Prüfungsfach in der Diplomvorprüfung war: 
Leistungsnachweis im Betrieblichen Rechnungswesen. 

3. Mündliche Prüfung über Allgemeine Betriebswirt- 
schaftslehre und über ein oder zwei Vertiefungsfächer 
nach Wahl der Studentin oder des Studenten. 

5. Chemie 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Praktikum 
„Allgemeine Chemie“. 

2. Mündliche Prüfung über den in der Vorlesung „All- 
emeine Chemie“ und im Praktikum „Allgemeine 
hhemie“ vermittelten Stoff. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 

Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem Prak- 
tikum aus einem Teilfach der Chemie. 

2. Mündliche Prüfung über Inhalte von Veranstaltungen 
n Umfang von 8 SWS aus einem der Teilfächer der 

jemie: 

Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physika- 
lische Chemie, Technische Chemie. 

6. Biologie 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
Keine. 

2. Mündliche Prüfung über einführende Vorlesungen im 
Umfang von 8 SWS. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 
Keine. 

2. Mündliche Prüfung über den Inhalt von fortgeschrit- 
tenen Vorlesungen und Seminaren im Umfang von 
8 SWS. ;   
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Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium 
Postfach 2 61, 30002 Hannover für Wissenschaft und Kultur 

Universität Oldenburg 

26111 Oldenburg 

Bearbeitet von 

Herrn Witte 

Ihr Zeichen, ihre Nachricht vom a ie sat Durchwahl (0511) 120- Hannover 

'11 B.1- 743 08 - 11 2666 29.01.1998 

Neufassung der Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften mit ökologischem 
Schwerpunkt und Betriebswirtschaftsiehre mit juristischem Schwerpunkt 
Bezug: Ihr Bericht vom 14.11.1997 

Anlg.: -1- 

Hiermit genehmige ich nach 8 80 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG die 

Neufassung der o. a. Diplomprüfungsordnung in der anliegenden Fassung. 

Die Bekanntmachung der Prüfungsordnung nach & 80 Abs. 6 Satz 1 NHG im 

Niedersächsischen Ministerialblatt habe ich veranläßt. 

Die beantragte Studiengangsänderung mit der Einführung des Studiengangs Wirtschafts- 

wissenschaften mit ökologischem Schwerpunkt wird nach Maßgabe des Berichts vom 

26.08.1997 gemäß 8 80 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Sata! Nr. 2 NHG mit sofortiger Wirkung 

genehmigt. 

Ich bitte, die Genehmigung gemäß 8 80 Abs. 6 Satz 2 NHG hochschulöffentlich 
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